
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 20.05.2020 

 Vorlage Nr. 20/0192 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Bunte Entscheidung 08.06.2020 22 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 4 GO NW zur 

Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlun-

gen gem. § 83 GO NW im Haushaltsjahr 2020  

hier: Überplanmäßige investive Auszahlung bei der Buchungsstelle 

090101/1177.785000 - Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit im öffentlichen 

Raum 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

„Die Maßnahme „Bahnhof West - Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle" wird zu 90% aus Mitteln 

des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert. Voraussetzung ist unter anderem, dass die 

Maßnahme bis zum 31.12.2020 vollständig abgenommen ist (§ 5 Abs. 1 Gesetz zur Förderung von 

Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG). 

 

Das Ergebnis des Vergabeverfahrens -an dem sich lediglich ein Bieter beteiligte- hat die Kosten-

schätzung übertroffen. Ferner zeichnet sich ab, aufgrund einer längerfristigen Erkrankung eine ex-

terne Baubegleitung finanzieren zu müssen. Der Mehrbedarf wird auf insg. 120.000 € taxiert. 

 

Um einen möglichst frühen Baubeginn zu gewährleisten und die Abnahme der Baumaßnahme bis 

zum 31.12.2020 und damit auch die 90%-ige Förderung nicht zu gefährden, ist der Auftrag umge-

hend zu erteilen.  

 

Mit der Zustimmung des Rates zur überplanmäßigen Auszahlung kann daher nicht bis zur nächsten 

Ratssitzung am 23.04.2020 gewartet werden.“ 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 13.03.2020 von Bürgermeister Roland und Ratsherrn Angel getroffene Dringlich-

keitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW genehmigt: 

 

„Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO zur Leistung einer überplanmäßigen  

investiven Auszahlung bei der Buchungsstelle 09.01.01/1177.785000 wird zugestimmt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 (Ulrich Roland) 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


